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Technische  Richtlinie für Tiefbauarbeiten  
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke 
Bitterfeld-Wolfen Gruppe zum Schutz von 
Versorgungsanlagen 
 

1. Präambel 

Bei allen Bauarbeiten auf öffentlichen und 
privaten Grundstücken hat der Bauunternehmer 
mit dem Vorhandensein im Erdreich verlegter Ver- 
und Entsorgungsleitungen (Gasleitungen, Wasser- 
und Abwasserleitungen, Fernwärmeleitungen, 
Strom- und Fernmeldekabel u.a.) zu rechnen. Er 
hat sich daher rechtzeitig vor Beginn der 
Erdarbeiten über deren Verlauf durch Einsicht-
nahme in die Bestandspläne beim zuständigen 
Netzbetreiber Gewissheit zu verschaffen (siehe 
u.a. DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“, BGV C22 „Bauarbeiten“ / DIN 18300 
/ DVGW Arbeitsblatt GW 315 / GW 125). 

Versäumt ein Bauunternehmer diese Ver-
pflichtung oder unterlässt er eine klare, eindring-
liche Anweisung an seinen örtlichen Bauleiter 
und/oder andere aufsichtführende Personen, 
wann und wie sie sich über die Lage und den 
Verlauf der Versorgungsleitungen zuverlässig zu 
vergewissern haben, so verletzt er schuldhaft die 
ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht. 

Im Bereich von Versorgungsanlagen ist so zu 
arbeiten, dass eine Gefährdung von Personen 
ausgeschlossen wird sowie der Bestand und die 
Betriebssicherheit der Anlagen bei und nach 
Ausführung der Arbeiten gewährleistet sind. 

Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art. 

Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerar-
beiten, Bohrungen, Setzen von Masten und 
Stangen, Eintreiben von Pfählen und Spund-
wänden ist damit zu rechnen, auf Kabel und 
Rohre zu stoßen und sie zu beschädigen. 

2. Gegenstand und Geltungsbereich 

Die Hinweise dieser Richtlinie gelten für 
Arbeiten aller Art im Bereich der Versorgungs-
anlagen der SWBW auf öffentlichen und privaten 
Grundstücken. 

„Versorgungsanlagen" im Sinne dieser Richtlinie 
sind alle Betriebsmittel zur Versorgung mit 
Fernwärme, Gas, Strom und Wasser. Dazu 
gehören insbesondere: Kabel, Rohre, Leitungen 
(Freileitungen), Anlagen, Armaturen, Mess- und 
Regeltechnik, Bauwerke, Schächte, Hauben-
kanäle, Schaltverteilerschränke, Verankerungen, 

Festpunkte, Schutzmaßnahmen (z. B. Abdeck-
platten, Warnbänder), Hinweistafeln. 

Die jeweils gültigen Technischen Normen und 
gesetzlichen Vorschriften (z. B. 
Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Unfallverhü-
tungsvorschriften) bleiben unberührt. Die  
geltenden technischen Regelwerke (z.B. DVGW 
Arbeitsblatt GW 315) sind zu beachten. 

3. Pflichten des Bauunternehmers vor 
Beginn von Bauarbeiten 

Der Bauunternehmer ist verpflichtet, sich vor 
Beginn von Baumaßnahmen über die Art der 
Versorgungsleitungen, deren Lage seiner 
Sorgfaltspflicht entsprechend ordnungsgemäß zu 
informieren und über den tatsächlichen Verlauf 
der Leitungen durch eigene Erkundungs-
maßnahmen den erforderlichen Grad von 
Gewissheit zu verschaffen, um eine Beschädi-
gung von Leitungen zu verhindern.  

Insbesondere ist unmittelbar vor Beginn der  
Arbeiten bei der SWBW eine aktuelle Auskunft 
über die Lage der im Bau- bzw. 
Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungs-
anlagen einzuholen. Dies gilt unabhängig  davon, 
ob im privaten oder öffentlichen Grund 
gearbeitet wird. Spätestens bei Beginn der 
Bauarbeiten müssen Planungsunterlagen 
neuesten Standes auf der Baustelle vorliegen. Der 
Bauunternehmer trägt die Beweislast für die 
Einhaltung seiner Sorgfaltspflicht sowie die 
seiner Mitarbeiter und Subunternehmer. 

Unbedingt zu beachten: 

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung der 
ihm übertragenen Bauarbeiten in öffentlichen 
und privaten Grundstücken, insbesondere bei 
Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, 
Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von 
Pfählen und Spundwänden, mit dem 
Vorhandensein unterirdisch verlegter Versor-
gungsanlagen zu rechnen und die erforderliche 
Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu 
verhindern und die Gefährdung von Personen 
auszuschließen.   

Dabei ist zu beachten, dass Rohrleitungen und 
Kabel in den meisten Fällen ohne Abdeckung im 
Boden verlegt sind und somit gegen mechanische 
Beschädigungen keinen besonderen Schutz 
haben. Rohrleitungen mit Stemm- oder 
Schraubmuffenverbindungen sind nicht zugfest 
verbunden. Sie sind deshalb an den Enden bzw. 
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an Richtungsänderungen gegen das Erdreich 
abgespannt (Achtung Widerlager). 

Bitte beachten Sie, dass bei in den 
Versorgungsnetzplänen nicht dargestellten 
Hausanschlussleitungen trotzdem von deren 
Vorhandensein ausgegangen werden muss. 
Außer Betrieb befindliche Leitungen sind in den 
Plänen nicht dargestellt, können unter 
Umständen aber in der Örtlichkeit vorhanden 
sein. Wir weisen außerdem darauf hin, dass auch 
in Betrieb befindliche Versorgungsanlagen in den 
Plänen zum Teil nicht dargestellt sind, unter 
Umständen in der Örtlichkeit aber vorhanden sein 
können. Dies trifft insbesondere auf 
Versorgungsanlagen zu, die sich zum 
Herstellungszeitpunkt nicht in der Rechts-
trägerschaft der SWBW befanden. 

Der Bauunternehmer hat seine Mitarbeiter und 
Subunternehmer hinsichtlich dieser Sorgfalts-
pflichten zu unterrichten und zu überwachen. 

Die Anwesenheit eines Beauftragten der 
SWBW an der Baustelle lässt die Eigen-
verantwortlichkeit des Bauunternehmers in 
Bezug auf die von ihm verursachten Schäden 
unberührt. 

Die Auskunft gilt nur für den angefragten 
räumlichen Bereich und nur für eigene 
Versorgungsanlagen der SWBW, so dass 
gegebenenfalls noch mit Anlagen anderer 
Versorgungsunternehmen gerechnet werden 
muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt 
werden müssen. Informationen über die 
zuständigen Versorgungsunternehmen können 
beim Baulastträger bzw. beim 
Grundstückseigentümer erfragt werden. 
Erkundigungen an anderer Stelle sind nicht 
ausreichend. 

Die SWBW geben Auskünfte über die Lage der 
Versorgungsanlagen,  soweit dies anhand von 
Bestandsplänen möglich ist. Angaben über die 
Lage der Versorgungsanlagen beziehen sich 
immer nur auf den Zeitpunkt der Verlegung und 
sind daher unverbindlich. Die Angaben der SWBW 
stellen lediglich einen Anhaltspunkt dar. Lage und 
Tiefe der Leitungen bzw. Kabel können sich durch 
Bodenabtragungen, Bodenbewegungen, Auf-
schüttungen oder andere Maßnahmen nach-
träglich verändert haben. 

Mit Abweichungen muss gerechnet werden. 
Diese Maßangaben entbinden den Bauunter-
nehmer daher nicht von der Pflicht, sich über die 

tatsächliche Lage der Leitungen – gegebenenfalls 
durch Handschachtung, Ortung, Querschläge, 
Suchschlitze o. ä. – zu vergewissern. Das 
Abgreifen von Maßen aus Bestandsplänen ist  
unzulässig.  

Handschachtung zum Freilegen von Leitungen mit 
Handwerkzeugen ist möglichst mit stumpfen, 
waagerecht zu führenden Werkzeugen, z. B. 
Schaufeln, durchzuführen. 

Der Bauunternehmer hat sich zu vergewissern, 
dass die angeforderten Planunterlagen mit den 
örtlichen Gegebenheiten übereinstimmen. So 
können sich z.B. Referenzdaten (Hausnummern, 
Bezugspunkte, Straßen- und Wegeverläufe usw.) 
ändern. 

Es ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht 
zwingend geradlinig sind und auf dem kürzesten 
Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von 
Erdbewegungen - auf die das 
Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat -  auf 
eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut 
werden.  

Schutzstreifen und Mindestabstände 

Die Mitbenutzung des von der SWBW 
ausgewiesenen Schutzstreifens der Versorgungs-
anlagen ist außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen 
ohne Genehmigung der SWBW nicht gestattet. Im 
Schutzstreifen dürfen keine baulichen Anlagen z.B. 
Gebäude, Fundamente, Schächte, Masten, 
Einläufe usw. errichtet werden. Bei 
Versorgungsanlagen ohne ausgewiesenen 
Schutzstreifen gelten die nachfolgend auf-
geführten Mindestabstände. 

Die lichten Mindestabstände zwischen Gas-
leitungen der SWBW und anderen Ver- und 
Entsorgungsleitungen müssen bei  

 Näherung bei offener Bauweise  0,4 m,  
 Näherung bei grabenloser Verlegung                                                                                                
 (z.B. Bodenrakete oder Bohrspülverfahren)  

     2,0 m 
 und Kreuzung    0,2 m 
betragen. 

Achtung! Bei Kreuzungen sind die Ver- und 
Entsorgungsleitungen freizulegen! 

Darüber hinaus ist ein lichter Abstand zu  

 umbauten Räumen sowie Fundamenten von 
     2,0 m 
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 und Baum – und Strauchpflanzen von 
     2,5 m 

 vertikalen Bohrungen von   
     5,0 m 

einzuhalten. Bei Schutzmaßnahmen entsprechend 
dem DVGW-/VDE-/AGFW-Regelwerk kann nach 
Abstimmung mit der SWBW der erforderliche 
lichte Abstand zu Baum- und Strauchpflanzen 
reduziert werden. 

4. Pflichten während der Bauarbeiten 

a. Überblick über allgemeine Maßnahmen 
zum Schutz und zur Sicherheit: 

 der bauausführende Unternehmer hat eine 
fachkundige Aufsicht zu stellen, 

 Absperreinrichtungen, Straßenkappen und 
sonstige zu den Versorgungsanlagen gehörenden 
Einrichtungen müssen während der Bauphase 
zugänglich und betriebsbereit gehalten werden. 
Dies gilt auch für nicht freigelegte 
Versorgungsanlagen, 

 um Schäden zu vermeiden, sind Ver-
sorgungsanlagen generell durch Handschachtung 
freizulegen, 

 freigelegte Rohrleitungen und Kabel sind vor 
Beschädigung zu schützen, 

 jede Beschädigung, auch die der Umhüllung  einer 
Versorgungsanlage, ist der SWBW unverzüglich 
zu melden, 

 vor der Wiederverfüllung freigelegter Rohrleitun-
gen/Kabel ist die SWBW zu informieren, 

 Rohrleitungen und Kabel sind vor jeglicher 
Beschädigung durch eine allseitige 10 cm-15 cm 
starke Einbettung aus steinfreien Material der 
Körnung 0 bis 2 mm zu schützen und entfernte 
Trassenwarnbänder wieder einzubauen, 

 Straßenkappen und Pflasterungen sind 
entsprechend der Anweisung unsere Mitarbeiter 
wieder herzustellen, 

 Schilder- und Messstellenpfähle dürfen nicht 
ohne Genehmigung versetzt oder entfernt 
werden, 

 ebenso ist das Entfernen von Abdeckungen, 
Abgrenzungen, Schildern und Markierungen 
strengstens verboten.  

 im Bereich der Anlagen dürfen keine 
Aufschüttungen, Materialablagerungen und 
Überbauungen erfolgen. 

 eine Veränderung des vorhandenen Gelände-
profils ist, zur Vermeidung einer Verringerung der 
Überdeckung, untersagt. 
 

Im Einzelnen: 

b. Baubeginn 

Die Bauarbeiten im Bereich von Versorgungs-
anlagen dürfen nur unter fachkundiger Aufsicht 
durchgeführt werden. Die von den SWBW 
erteilten Auflagen müssen vom Bau-
unternehmen und dem für die Baustelle 
verantwortlichen  Bauleiter eingehalten werden. 

Vor der Arbeitsaufnahme im Bereich von 
Versorgungsanlagen muss das Bauunternehmen 
der SWBW den Beginn der Bauarbeiten 
rechtzeitig, d. h. mindestens drei Arbeitstage vor 
Baubeginn, anzeigen. Das Einholen der 
Planauskunft gilt noch nicht als Anzeige. 

Die SWBW ist berechtigt, an Ort und Stelle die 
fachgerechte Durchführung der Tiefbauarbeiten 
(hinsichtlich des Schutzes der Versorgungs-
anlagen der SWBW) zu überprüfen und gege-
benenfalls Auflagen zum Schutz der Versor-
gungsanlagen der SWBW zu erteilen. 

Die SWBW kann durch Einweisungen vor Ort 
Hilfestellungen bei den Erkundigungs-
maßnahmen des Bauunternehmens geben. Bei 
besonderer Gefahr für die Versor-
gungsleitungen kann die SWBW auf Kosten des 
Bauunternehmers eine Aufsichtsperson 
bereitstellen. Deren Anwesenheit entbindet 
den Unternehmer jedoch nicht von seinen 
Sorgfaltspflichten. 

Im Bereich von Versorgungsanlagen dürfen 
Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass 
eine Gefährdung dieser Anlagen ausgeschlossen 
ist. Erforderlichenfalls sind besondere Sicher-
heitsvorkehrungen, die mit der SWBW oder 
einem Vertreter vor Ort auf der Baustelle 
abzustimmen sind, zu treffen. Erst wenn 
feststeht, dass alle Versorgungsanlagen an der 
betreffenden Stelle eindeutig festgestellt sind, 
darf mit dem Bagger weitergearbeitet werden, 
wobei ein seitlicher Sicherheitsabstand von 
mindestens 60 cm einzuhalten ist. Aus Sicher-
heitsgründen darf in unmittelbarer Nähe von 
Trafostationen und Kabelverteilern grund-
sätzlich nur in Handschachtung gearbeitet 
werden. In dem von den Beauftragten der 
SWBW angegebenen Bereich darf nur in Hand-
schachtung gearbeitet werden. 

Falls im vorgesehenen Arbeitsbereich Versor-
gungsleitungen freigelegt werden müssen, sind 
unmittelbar vor Baubeginn die die SWBW zu 
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informieren. Versorgungsanlagen dürfen nur 
durch Handschachtung freigelegt werden. 
Freigelegte Leitungen sind vor jeglicher Be-
schädigung (besonders im Winter vor Einfrieren) 
zu schützen. Insbesondere müssen Lage-
veränderungen fachgerecht verhindert werden. 
Dazu gehört auch, dass Widerlager nicht 
hintergraben oder freigelegt werden dürfen. 

Armaturen, Straßenkappen, Schachtdeckel und 
sonstige zur Versorgungsanlage gehörende Ein-
richtungen  müssen stets zugänglich  bleiben.  
Hinweisschilder  oder  andere  Markierungen, die 
zur Kennzeichnung der Versorgungsleitungen 
und der Lage der Armaturen dienen, dürfen ohne 
Zustimmung des Versorgungsunternehmens 
nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt 
werden. Merkzeichen sind vor dem Ausheben 
einzumessen.  

Werden Versorgungsanlagen oder Warnbänder 
an Stellen, die in keinen Plan eingezeichnet sind, 
angetroffen bzw. freigelegt, so ist der Betreiber 
der Versorgungsanlage unverzüglich zu ermitteln 
und zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem 
Bereich zu unterbrechen, bis mit dem 
zuständigen Versorgungsunternehmen  Einver-
nehmen über das weitere Vorgehen hergestellt 
ist. 

c. Verlegen von Leitungen in einem 
grabenlosen Verfahren 

Werden Leitungen mittels Durchörterung z.B. mit 
Bodendurchschlagsrakete verlegt, so sind in 
Abstimmung mit der SWBW sämtliche im Durchör-
terungsbereich befindlichen Leitungen im Vorfeld 
freizulegen. 

d. Wiederverfüllen nach vorherigem 
Einmessen durch die SWB-W 

Ein Verfüllen des Rohrgrabens im Bereich einer 
freigelegten Leitung darf nur vorgenommen 
werden, wenn zuvor die SWBW informiert wurde, 
eine Einmessung durch diese erfolgt und 
sichergestellt ist, dass die folgenden Auflagen 
beachtet werden: 
 Versorgungsleitungen sind in steinfreiem 

Boden mit Sandbett zu verlegen.  
  Nach Beendigung der Montagearbeiten sind 

das Erdreich, insbesondere das Sandbett um 
die Versorgungsleitungen, alle Einrichtungen 
zur Kennzeichnung und zum Schutze der 
Versorgungsleitungen, in den 
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, 
z. B. entfernte Trassenwarnbänder neu 

einzubringen oder anzubringen.  
 Der Boden unterhalb freigelegter Versor-

gungsleitungen ist sorgfältig zu verdichten.  
  Der eingebrachte Boden bis über 40 cm über 

den Versorgungsleitungen ist von Hand zu 
verdichten.  

 Erst darüber ist der Einsatz von 
maschinellen Geräten zulässig.  

Die SWBW behält sich vor, diese Arbeiten in 
eigener Regie auf Kosten des Verursachers 
durchzuführen. 

e. Baubeendigung  

Die Beendigung der Arbeiten ist der SWBW 
anzuzeigen. 

5. Beschädigungen  

Beschädigungen sind sofort dem Versorgungs-
unternehmen zu melden! 

Jede vermutete oder tatsächliche Beschädigung 
von Versorgungsanlagen ist sofort und un-
mittelbar dem Entstörungsdienst zu melden. Dies 
schließt u.a. auch Verletzungen der Rohrum-
hüllung (z.B. Korrosionsschutzschicht), Material-
verformungen und Schäden an Schutzrohren ein.  

6. Verhalten im Schadensfall 

Allgemeine Hinweise 

 Arbeiten an der Schadensstelle sofort ein-
stellen. 

 Personen müssen umgehend den Gefahren-
bereich verlassen. 

 Gefahrenbereich großräumig absperren. 
 Art und Ausmaß des Schadens feststellen 

(Eigenschutz beachten). 
 Leitungsbetreiber, evtl. Feuerwehr, Polizei, 

THW verständigen. Der Leitungsbetreiber ist 
auch bei geringfügigen Beschädigungen, z. B. 
an der Isolierung einer Gas-, Wasser-, 
Fernwärme- oder Elektroleitung, zu ver-
ständigen. Sofort gemeldete Schäden können 
häufig mit relativ geringem Aufwand repariert 
werden, während Nachfolgeschäden oft mit 
sehr hohem Kostenaufwand für den 
Verursacher verbunden sind. 

 Aufsichtführenden verständigen. 

Beachten Sie auch die fachspezifischen 
Merkblätter! 

Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen Gruppe 
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Merkblatt für Bauarbeiten im Bereich 
von Gasversorgungsanlagen der 
SWBW 
 

Diese Leitungsauskunft gilt 3 Monate ab Erteilung. 
 

Zum Schutz der Versorgungsanlagen ist unter Beachtung des 
DVGW-Hinweises GW 315 so zu arbeiten, dass der Bestand 
und die Betriebssicherheit bei und nach Ausführung der 
Arbeiten gewährleistet bleiben. Nach DGUV Vorschrift 1 § 2 
ist der Unternehmer u. a. verpflichtet, alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
sorgen. 
 
Im Übrigen gilt die Technische Richtlinie der SWBW. 
 
Achtung! Die nachfolgenden Sicherheitshinweise erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 
 
Die folgenden Hinweise zum Schutz und Sicherheit im 
Umgang mit Gasleitungen sind unbedingt zu beachten: 
 
 Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, z. B. 

Aufgrabungen, Aushebungen von Baugruben, 
Bohrungen, Pressungen, beim Baggern, Setzen von 
Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen, 
Spundwänden und Bohrern besteht immer die Gefahr, 
dass unterirdische Leitungen beschädigt werden.  

 Bei Beschädigung von Gasrohrleitungen besteht die 
Gefahr des Gasaustritts, u. U. mit Brand-, Verpuffungs-, 
Explosions- oder Erstickungsgefahr. 

 Bei Erdarbeiten in der Nähe von 
Gasversorgungsleitungen darf mit spitzen oder scharfen 
Werkzeugen (Bohrern, Pickel, Spaten, Stoßeisen usw.) 
nur mit größter Vorsicht gearbeitet werden. Sie sind so 
zu handhaben, dass sie höchstens bis zu einer Tiefe von 
15 cm über den Leitungen in das Erdreich eindringen.  

 Werden Gasversorgungsleitungen oder Warnbänder an 
Stellen freigelegt, die von der SWBW nicht angegeben 
worden sind, so ist diese unverzüglich zu verständigen. 
Die Arbeiten sind an einer solchen Stelle bis zur Klärung 
der Sachlage sofort einzustellen.  

 Freigelegte Gasleitungen sind vor jeglicher 
Beschädigung zu schützen und gegen Lage-
veränderungen fachgerecht abzusichern. Widerlager 
dürfen nicht hintergraben oder freigelegt werden. Die 
SWBW ist in jedem Fall zu verständigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beschädigungen an Versorgungsanlagen der 
SWBW sind unverzüglich der Leitwarte unter der 
folgenden Rufnummer zu melden:  
  

Notfall-/ Havarienummer (24/7):  
03494 21002 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Achtung! Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und 
Explosionsgefahr! 
 

o Gefahrenbereich räumen und weiträumig gegen Zutritt 
unbefugter Personen sichern! 

o Funkenbildung vermeiden! Kein Telefon im 
Gefahrenbereich benutzen! 

o Keine elektrischen Anlagen bedienen! Keine Stecker 
ziehen!  

o Nicht rauchen! 
o Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren 

abstellen!   
o Anwohner durch lautes Rufen warnen! 
o Unverzüglich die Leitwarte benachrichtigen! 

o Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr 
benachrichtigen! 
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Merkblatt für Bauarbeiten im Bereich von  
Elektroversorgungsanlagen der SWBW 
 

Diese Leitungsauskunft gilt 3 Monate ab Erteilung. 
 

Zum Schutz der Versorgungsanlagen ist unter Beachtung des 
VDE-Regelwerkes so zu arbeiten, dass die Betriebssicherheit 
bei und nach Ausführung der Arbeiten gewährleistet bleibt. 
Im Übrigen gilt die Technische Richtlinie der SWBW. 

Achtung! Die nachfolgenden Sicherheitshinweise erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 

Energieversorgungsanlagen, dazu gehören Kabel, Frei-
leitungen, Transformatorenstationen, Verteilerschränke, 
Umspannwerke etc. der SWBW, sind Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken dienen. Sie werden oft durch Bauarbeiten 
beschädigt. Beschädigungen können Menschenleben 
gefährden, zu Versorgungsunterbrechungen führen und 
somit die öffentliche Energieversorgung stören. Jeder 
Bauausführende ist verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten 
gemäß DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten (§ 16 Bestehende 
Anlagen) eine Auskunft über die Lage von 
Energieversorgungsanlagen bei der Abteilung Netz-
management der Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH 
sowie ggf. anderer Versorgungsunternehmen einzuholen. Die 
Angaben über die Lage der Versorgungseinrichtungen sind 
unverbindlich und entbinden die bauausführende Firma nicht 
von der Pflicht, die tatsächliche genaue Lage und Tiefe der 
Energieversorgungsleitungen ausschließlich durch manuelle 
Suchschachtung festzustellen. Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass sich die Verlege Tiefen von 
Leitungen in deren weiterem Verlauf nicht ändert. 
Erdarbeiten in der Nähe von Energieversorgungsleitungen 
dürfen nur in Handschachtung ausgeführt werden. 
Maschinelle Baugeräte sowie Vortriebsverfahren aller Art 
dürfen daher nur in einem solchen Abstand zu Leitungen 
eingesetzt werden, dass Beschädigungen ausgeschlossen 
sind. Das gilt auch für Beschädigungen durch verdrängte 
Bodenmassen. Bei unvorhersehbaren Situationen (z. B. 
Abweichen der Lage, Auffinden von nicht im Lageplan 
enthaltenen Leitungen) sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und der SWBW zu verständigen (Tel. 03494 21002) [siehe 
DGUV Vorschrift 38, § 16 Abs. (3)]! Es ist nicht zulässig, die 
Lage und Tiefe vorhandener Leitungen eigenmächtig zu 

verändern, um Arbeiten zu ermöglichen. Sie dürfen nur nach 
Anweisung der SWBW abgedeckt und wieder verfüllt werden. 

Bei Arbeiten mit Baggern, Kränen, Bohrgeräten oder 
Ähnlichem in der Nähe von Freileitungen ist folgender, von 
der Spannung abhängiger, allseitiger Sicherheitsabstand 
einzuhalten [(siehe DIN VDE 0105-100, DGUV Vorschrift 38 (§ 
16) sowie DGUV Regel 100-500 (Kapitel 2.12)]: 
 
Spannung             Abstand 
bis 1 000 V   mindestens 1 m  
über 1000 V   mindestens 3 m 
 

Die Standfestigkeit von Masten und sonstigen oberirdischen 
Energieversorgungsanlagen darf durch Erdarbeiten nicht 
beeinträchtigt werden. 

Zu beschädigten Freileitungen und Kabel ist ein  
größtmöglicher Abstand zu halten.  
 
Spannung             Abstand 
bis 1000 V    mindestens 1 m 
über 1000 V   mindestens 20 m 
 

Bei allen Beschädigungen von Versorgungsanlagen (auch 
äußerliche Beschädigungen an Isolierungen, Um-
mantelungen, Abdeckungen u. ä.) sind unverzüglich die 
ständig erreichbaren Störungsdienste der Netzgesellschaft 
Bitterfeld-Wolfen mbH (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme) zu 
benachrichtigen: 

Beschädigungen an Versorgungsanlagen der 
SWBW sind unverzüglich der Leitwarte unter der 
folgenden Rufnummer zu melden: 

 

 Notfall-/ Havarienummer (24/7):  
03494 21002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Falle eines Schadens an einem Stromversorgungskabel besteht für den Verursacher eine unmittelbare Lebensgefahr! 
Da das Kabel noch unter Spannung stehen kann, sind sofort folgende Maßnahmen einzuleiten: 

o Personen im Gefahrenbereich warnen. 

o Gefahrenbereich evakuieren und beachten:  

o Dem verunglückten Fahrzeug oder den auf der Erde liegenden Leiterseilen oder beschädigten Stromkabel im Graben 
darf man sich auf keinen Fall nähern, auch wenn die Spannung abgeschaltet zu sein scheint. 

o Fahrzeugführer dürfen den Führerstand nicht verlassen, sondern sollten versuchen, durch Schwenken des Auslegers 
oder Wegfahren des Fahrzeugs den Kontakt zur Stromleitung (Kabel/Freileitung) zu unterbrechen und das Gerät aus 
dem Gefahrenbereich zu bringen. 

o Nicht an das Gerät/Fahrzeug fassen, sich nähernde Personen sind zu warnen 

o Eine gleichzeitige Berührung von Erdboden und Fahrzeug kann tödlich sein – mit geschlossenen Füßen möglichst weit 
abspringen und landen (dabei Sturz oder Abfangschritte unbedingt vermeiden) und sich in Sprungschritten entfernen. 

o Gefahrenstelle im Umkreis von mindestens 10 Metern absperren. Die Gefahrenstelle sichern, Schaden sofort an die 
SWBW melden. Ggf. Polizei und Feuerwehr verständigen.  

einzuleitende Maßnahmen mit der SWBW abstimmen. 
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Merkblatt für Bauarbeiten im Bereich 
von Wärmeversorgungsanlagen der 
SWBW 
 

Diese Leitungsauskunft gilt 3 Monate ab Erteilung. 
 

Zum Schutz der Versorgungsanlagen ist unter Beachtung des 
AGFW Arbeitsblattes FW 401, der DVGW-Hinweise GW 304, 
315, 321, 325 so zu arbeiten, dass der Bestand und die 
Betriebssicherheit bei und nach Ausführung der Arbeiten 
gewährleistet bleiben. Nach DGUV A 1 § 2 ist der 
Unternehmer u. a. verpflichtet, alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
sorgen. 
 
Im Übrigen gilt die Technische Richtlinie der SWBW. 
 
Achtung! Die nachfolgenden Sicherheitshinweise erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 
 
Die folgenden Hinweise zum Schutz und Sicherheit im 
Umgang mit Wärmeleitungen sind unbedingt zu beachten: 
 
 Die Anlagen sind für eine Betriebstemperatur von 130 

°ausgelegt. Der Druck in den Anlagen kann bis zu 10 bar 
betragen. 

 Als Wärmeträgermedium wird Wasser verwendet. Eine 
Beschädigung der Anlagen kann schwerwiegende 
Folgen für Personen (Verbrühungsgefahr)und Anlagen 
haben sowie zu einer Unterbrechung der Versorgung 
führen. 

 Heizwasser, das mit hohem Druck und hoher 
Temperatur aus einem beschädigten Mediumrohr 
entweicht, kann in kürzester Zeit insbesondere enge 
Baugruben oder Gräben überfluten und/oder zu 

Verbrühungen aller sich in der näheren Umgebung 
befindlichen Personen führen. 

 Die von der Außentemperatur abhängigen und bis zu 
130 °C hohen Heizwassertemperaturen führen zu 
großen Druckspannungen. Diese können so groß sein, 
dass es bei der Freilegung oder auch schon beim Abtrag 
der Überdeckung zum Ausknicken bzw. Aufbäumen und 
damit zu einer unzulässigen axialen Lageveränderung 
kommt. 

 Baumaschinen sind so vorsichtig einzusetzen, dass eine 
Gefährdung der Versorgungsanlage ausgeschlossen ist.  

 Absperreinrichtungen sind zugänglich zu halten. 
Schachtdeckel sind freizuhalten.  

 Beschädigungen sind nicht nur Leckagen, sondern auch 
Verletzungen des PE-Mantels, der Hinterfüllung, der 
Armaturen, des Rohres selbst sowie der Begleitkabel.  

 

Beschädigungen an Versorgungsanlagen der 
SWBW sind unverzüglich der Leitwarte unter der 
folgenden Rufnummer zu melden:  

Notfall-/ Havarienummer (24/7):   
03494 21002 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Achtung! Bei ausströmendem Wasser/Dampf besteht 
Verbrühungsgefahr! 

 
o Gefahrenbereich räumen und weiträumig gegen Zutritt 

unbefugter Personen sichern! 
o Keine elektrischen Anlagen bedienen! 
o Unverzüglich die Leitwarte benachrichtigen! 

o Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr 
benachrichtigen! 
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Merkblatt für Bauarbeiten im Bereich 
von Trinkwasserversorgungsanlagen 
der SWBW 
 

Diese Leitungsauskunft gilt 3 Monate ab Erteilung. 
 
Zum Schutz der Versorgungsanlagen ist unter Beachtung des 
DVGW-Hinweises GW 315 so zu arbeiten, dass der Bestand und 
die Betriebssicherheit bei und nach Ausführung der Arbeiten 
gewährleistet bleiben. Nach DGUV A 1 § 2 ist der Unternehmer 
u. a. verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
sorgen. 
 
Im Übrigen gilt die Technische Richtlinie der SWBW. 
 
Achtung! Die nachfolgenden Sicherheitshinweise erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit! 
 
Die folgenden Hinweise zum Schutz und Sicherheit im Umgang 
mit Trinkwasserleitungen sind unbedingt zu beachten: 

  
 Das Freilegen von Wasserleitungen und Anlagen der 

SWBW muss von Hand erfolgen.  
 Die freigelegten Leitungen müssen nach Angaben der 

SWBW vor Beschädigungen und vor dem Einfrieren 
gesichert und geschützt werden.  

 Widerlager und Rohrverspannungen dürfen nicht 
hintergraben oder freigelegt werden. Die SWBW ist in 
jedem Fall zu verständigen. 

 
 
 
 
 
 

Beschädigungen an Versorgungsanlagen der 
SWBW sind unverzüglich der Leitwarte unter der 
folgenden Rufnummer zu melden: 
 

Notfall-/ Havarienummer (24/7):  
03494 21002 

 

 

 
 

  
Achtung! Im Falle eines Schadens an einer Wasserleitung besteht 
die Gefahr der Unterspülung sowie der Überflutung! Im Winter 

besteht die Gefahr von Glätte! 
 

Folgende Maßnahmen sind sofort einzuleiten: 
 

o Baugruben und tiefliegende Räume u.U. von Personen 
räumen!  

o Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche 
absperren!  

o Schaden sofort an die SWBW melden!  

o erforderlichenfalls Polizei und Feuerwehr verständigen!  

o einzuleitende Maßnahmen mit der SWBW abstimmen!  
 


























